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1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S. 71).

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit  Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen 

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 14.10.2025 wird Folgendes festgesetzt:

2. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.
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3. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

3.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

allgemein zulässig ausnahmsweise 
zulässig 

nicht zulässig

Wohngebäude 

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften  

nicht störende Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen 

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 
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3.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

Definition Höhe baulicher Anlagen (Wand- und Gebäudehöhen):

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maxi-

malen Wandhöhe (WHmax) und/ oder der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) begrenzt.

 Die Wandhöhe wird gemessen vom tatsächlichen umgesetzten Bezugspunkt (= Bezugspunkt inkl. mögli-

cher Abweichungen) in Meter üNN bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante der Dachkon-

struktion. (Ermittlung Bezugspunkt s.u.)

 Die Gebäudehöhe wird gemessen vom tatsächlichen umgesetzten Bezugspunkt in Meter üNN bis zu dem 

Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt (ohne Dachaufbauten).

Die festgesetzten Höhen gelten nicht für erforderliche technische Dachaufbauten wie Lüftungs- oder Anten-

neneinrichtungen, Schornsteine etc. 
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Gebäudehöhen unterschiedlicher Dachformen im Bereich   WA:  

Dachform Zulässige Höhe Darstellung

Für Dachformen allgemein gilt:

Alle 
Dachformen 
(außer Pult- und 
Flachdächer) 
z.B. Satteldach, 
Walmdach, ...

Es gelten die eingetragenen Höhen der im 
zeichnerischen Teil jeweiligen Nutzungsschablone 
(GHmax = 9,00 m bzw. 12,00 m). 

Pultdächer Für Pultdächer gilt abweichend: 
GHmax = WHmax gemäß Planeintrag zzgl. 1,50 m 
(GHmax = 8,00 m bzw. 10,50 m)

Flachdächer Für Flachdächer gilt abweichend GHmax = WHmax 
gemäß Planeintrag zzgl. 0,50 m 
(GHmax = 7,00 m bzw. 9,50 m).

Für zurückversetzte Dachformen gilt:
Wenn das oberste Geschoss gegenüber dem darunterliegenden 
Geschoss an mindestens drei Seiten um mindestens 2,50 m 
zurückversetzt wird, kann auf die abweichende maximale 
Gebäudehöhe verzichtet werden und es gilt die GHmax lt. 
Planeinschrieb. z.B.:
Zurückversetzte Pultdächer

Zurückversetzte Flachdächer

Draufsicht:
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Ermittlung der Höhenlage des Bezugspunktes WH/GH:

Die Höhenlage des höchsten Bezugspunktes ist im Mittelpunkt / Schwerpunkt des Gebäudes zu ermitteln. 

Innerhalb des Plangebiets ist die Höhenlage des Bezugspunkts unterschiedlich und hängt von der Lage der 

Grundstücke in Bezug auf die angrenzende(n) Erschließungsstraße(n) ab. 

Unterschieden wird hierbei in talseitige Grundstücke sowie hangseitige Grundstücke und Grundstücke ohne 

konkrete Zuordnung, wenn die Höhenlinien nicht parallel (bzw. nicht nahezu parallel) zur Erschließungsstra-

ße verlaufen.

Für talseitige Grundstücke gilt, wobei Abweichungen von bis zu + 0,5 m zulässig sind:

Lage der 
Grundstücke

Zulässige Höhe Darstellung

A
= Lage an 
einer 
Erschließungs
-straße

Die Höhenlage des höchsten Bezugspunkts 
in Meter üNN entspricht der Höhe der an-
grenzenden Straßenverkehrsfläche (Ober-
kante Randstein) rechtwinklig zum Mittel-
punkt des Gebäudes (Gebäudeschwerpunkt).

B
= Lage an zwei 
Erschließungs
straßen

Die Höhenlage des höchsten Bezugspunkts 
in Meter üNN entspricht dem Mittelwert aus 
den Höhen der beiden angrenzenden Stra-
ßenverkehrsflächen (Oberkante Randstein) 
rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes 
(Gebäudeschwerpunkt).
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C
= Eckgrund-
stücke / 
Grundstücke 
an Wende-
anlagen

Die Höhenlage des höchsten Bezugspunkts 
in Meter üNN entspricht der Höhenlage des 
dem Gebäudeschwerpunkt nächst gelegenen 
Punkts der Erschließungsstraße (Oberkante 
Randstein).

Für hangseitige Grundstücke bzw. Grundstücke ohne konkrete Zuordnung gilt, wobei Abweichungen um bis 

zu + 0,5 m zulässig sind:

Lage der 
Grundstücke

Zulässige Höhe Darstellung

D
= unabhängig 
der Lage der 
Erschließungs
straße

Als höchster Bezugspunkt in Meter üNN gilt 
die Höhenlage des Gebäudeschwerpunkts / -
mittelpunkts bezogen auf das natürliche Ge-
lände.

Skizze D

3.2.2 Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

Die  maximal  zulässige  Zahl  der  Vollgeschosse ist  dem zeichnerischen Teil  zu  entnehmen und wird  als 

Höchstwert festgesetzt.

3.2.3 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend im zeichnerischen Teil festgesetzt.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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3.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen 
Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

3.3.1 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Bei der offenen Bauweise 

sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Gebäudelänge darf höchstens 50 m betra-

gen. Es sind Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen zulässig.

3.3.2 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

3.4 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 
BauNVO)

3.4.1 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  Stellplätze sind 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen 

zulässig.

3.5 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Flächen die von einer Bebauung freizuhalten sind, sind entsprechend dem zeichnerischen Teil festgesetzt. 

Es handelt sich dabei um sog. Sichtfelder in den Einmündungsbereichen, welche von jeglicher Bebauung 

freizuhalten  sind.  Bepflanzungen so  zu  gestalten,  dass  die  Verkehrssicherheit  in  Bezug auf  notwendige 

Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der Straßen nicht beeinträchtigt werden.

3.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.6.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen 

Teil festgesetzt. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

3.6.2 Straßenverkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festge-

setzt. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.
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3.6.3 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Zufahrten zu den Grundstücken sind nur von den festgesetzten Straßenverkehrsflächen aus zulässig.

In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen keine 

Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

3.7 Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

3.8 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil wird eine Retentionsfläche festgesetzt, auf welcher das durch den ge-

planten Regenwasserkanal anfallende unbelastete Niederschlagswasser gesammelt und gedrosselt an das 

bestehende Kanalnetz abgegeben wird.

3.9 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

3.9.1 Öffentliche Grünflächen

Öffentliche Grünflächen werden im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzt und dort näher be-

stimmt. Die als öffentliche Grünfläche festgesetzten Flächen sind als Grünfläche anzulegen und dauerhaft 

zu unterhalten.

3.9.2 Private Grünflächen

Private Grünflächen werden im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzt und dort näher be-

stimmt. Sie sind als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

3.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.10.1 Allgemeine Maßnahmen

 Befestigte Flächen wie Zufahrten, Hofflächen, Stellplätze usw. sind mit wasserdurchlässigen Materialien 

wie Rasenpflaster, Schotterrasen, offenporigen Pflastern o.ä. herzustellen, um das Oberflächenwasser 

zur Versickerung zu bringen. Ausnahmen von dieser Regelung befinden sich in den örtlichen Bauvor-

schriften unter dem Punkt „Gestaltung der Stellplätze“. 

 Flachdächer und flach geneigte Pultdächer bis 5° Dachneigung von Hauptgebäuden, Nebenanlagen, Car-

ports und Garagen sind extensiv mit regionalem Saatgut zu begrünen. Eine Kombination von Gründächern 

mit PV-Anlagen ist zulässig und gewünscht.

 Einfriedungen dürfen nur so errichtet werden, dass die Durchlässigkeit für Kleinsäuger sichergestellt ist.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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 Niederschlagswasser von Dächern und Fassaden aus Materialien, von denen eine Gefährdung des Grund-

wassers ausgehen kann (bspw. nicht beschichtete oder nicht in ähnlicher Weise behandelte metallische 

Dächer aus Kupfer, Zink oder Blei) darf ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in 

ein Gewässer eingeleitet werden. 

3.10.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der 

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Ok-

tober, zulässig.

 Die  Beleuchtung ist insektenfreundlich, entsprechend den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ 

auszuführen. Welche Anforderungen an eine insektenfreundliche Beleuchtung zu stellen sind, kann der 

„LNV-Info 08/2021 zum Schutz der Nacht“ des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e. V. 

entnommen werden. Diese Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://lnv-

bw.de/lichtverschmutzung-ein-unterschaetztes-umweltproblem/#hin.

Bei einer insektenfreundlichen Beleuchtung sind folgende Grundsätze zu einzuhalten:

• Eine Beleuchtung soll nur dann erfolgen, wenn diese zwingend notwendig ist (ggf. Reduzierung der 

Leuchtdauer durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern, etc.).

• Die Lichtleistung (Intensität) ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.

• Es ist Licht mit geringem Blauanteil (1700 bis 2700 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur) zu ver-

wenden.

• Be- und Ausleuchtungen sollen sich auf die Fläche beschränken wo dies zwingend erforderlich ist 

(keine  flächenhafte  Ausleuchtung  und  Vermeidung  ungerichteter  Abstrahlung).  Dabei  sind  abge-

schirmte Leuchten zu verwenden und die Beleuchtung hat von oben nach unten zu erfolgen.

• Installation einer insektenfreundlichen und nach dem aktuellen Stand der Technik Beleuchtung. Das 

Licht ist von der westlich angrenzenden Baumhecke (Biotop) konzentriert abzustrahlen. 

 Materiallager und Baustelleneinrichtungsflächen dürfen nicht im Bereich der Schutzgüter (Offenlandbio-

top, nordöstlich angrenzende FFH-Mähwiese) angelegt werden. Die Bereiche sind während der Baumaß-

nahme sachgerecht zu markieren und abzugrenzen, sodass diese vor Befahrung und Betreten geschützt 

werden.

3.10.3 CEF-Maßnahmen

 Maßnahme A1: Erhalt und Entwicklung von FFH-Mähwiesen gem. zeichnerischem Teil Maßnahme A1 auf 

den Flst. 1693

 Maßnahme A2: Erhalt und Entwicklung Knöllchensteinbrech gem. zeichnerischem Teil Maßnahme A2 auf 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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den Flst. 620, 617/1 und 617/2. Ergänzend kann eine Umsiedlung vorhandener Individuen an neue magere 

Standorte erfolgen.

 Pflanzung von 4 Obstbäumen innerhalb des Plangebiets, die genauen Standorte werden im weiteren Ver-

fahren festgelegt.

 Verhängung von 2 Nistkästen für Höhlenbrüter an Gehölzen innerhalb des Plangebiets

3.10.4 Planexterne Ausgleichsmaßnahmen

 Anlage von FFH-Mähwiesen im Umfang von 20.526 m² auf dem Flst. 2044 Gemarkung Empfingen

 Bodenauftrag im Umfang von ca. 10.162 m² auf den Flst. 1519 und 1519/1 Gemarkung Empfingen

 Weitere Ausgleichsmaßnahmen zur Deckung des ÖP-Defizits werden im weiteren Verfahren festgelegt  

und ergänzt.

3.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers 
oder eines beschränkten Personenkreises belastete Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie öffentliche Flächen werden entsprechende Flächen 

für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu Gunsten der Gemeinde Empfingen ausgewiesen. Innerhalb der mit 

Fahr- und Leitungsrechten bezeichneten Flächen ist eine Bebauung oder eine andere Nutzung unzulässig.

3.12 Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil werden Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt:

 Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist ein Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Die festgesetzten 

Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen. Der Standort der 

Bäume ist frei wählbar. 

Bei Pflanzbindungen oder wenn bestehende Bäume erhalten werden, ersetzen diese das Pflanzgebot.

 Je Baugrundstück sind zwei Sträucher zu pflanzen.

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Leitungstrassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Maßgebend für den Abstand zwi-

schen Baum und Leitung ist das Regelwerk des DVGW, Technische Mitteilung GW 125 "Baumpflanzungen im 

Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen." Dieses schreibt einen Abstand von 2,5 m vor. Die unter Hinwei-

se befindliche Pflanzenliste gibt Empfehlungen zur Verwendung von standorttypischen Gehölzen, sie besitzt 

aber nicht den Charakter der Ausschließlichkeit.
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3.13 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-

tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer ist der bestehende Was-

sergraben mit Böschungsbereich zu erhalten und ggf. zu pflegen, hier:

 Pflanzbindung von bestehenden Einzelbäumen

 Pflanzbindung von Gehölzgruppen (Biotop-Nr. 176182370076)

Im Zuge der Baumaßnahme sind geeignete Markierungen (z.B. Abgrenzung durch Flatterband) vorzuneh-

men, um eine Beeinträchtigung des Wurzel- und Kronenraums der mit Pflanzbindung versehenen Bestands-

bäume vorzunehmen. Der Boden unter dem Kronenraum zum Schutz der Wurzeln darf nicht überfahren 

werden. Eventuell notwendige Arbeiten im Kronenbereich sind in Absprache mit der Naturschutzbehörde 

durchzuführen.

Planungsrechtliche Festsetzungen 
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4. Hinweise und Empfehlungen

4.1 Oberboden und Erdarbeiten

 Der auf dem Gelände anstehende Oberboden (Mutterboden) der im Zuge der Bauausführung abgetragen 

werden muss ist zu sichern und nach Möglichkeit innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu 

verwerten (§ 202 BauGB). Der Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 

Vergeudung zu schützen. Der Bodenaushub ist soweit möglich auf dem jeweiligen Baugrundstück und an 

die Nachbargrundstücke angepasst einzubringen.

 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes darf der Mutterboden des ursprünglichen Gelän-

des nicht überschüttet werden, sondern ist vorher abzuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aus-

hubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Der erforderliche Bodenabtrag ist schonend und unter Trennung 

von Oberboden und Unterboden durchzuführen. Unnötiges befahren von Mutterboden ist nicht zulässig. 

Fallen zu große Mengen Bodenaushub an oder solcher, der sich nicht zum Massenausgleich eignet (z.B. 

felsiges Material), ist eine Wiederverwertung auf anderen Fläche vor einer Deponierung zu Prüfen.

 Nach § 4 Absatz 5 BBodschV kann bei Vorhaben, die auf einer Fläche von mehr als 3000 m² auf oder in die 

durchwurzelbare Bodenschicht einwirken durch die Zulassungsbehörde im Benehmen mit der für den Bo-

denschutz zuständigen Behörde die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 

gefordert werden. Die bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 beinhaltet auch die Erstellung eines 

Bodenschutzkonzeptes.

 Nach § 2 Absatz 3 LBodSchAG ist die ein Bodenschutzkonzeptes nach DIN 19639 für Vorhaben die auf ei-

ner nicht baulich Veränderten oder unbebauten Fläche von über 5000 m² auf den Boden Einwirken bei An-

tragsstellung bzw. bei zulassungsfreien Vorhaben sechs Wochen vor Vorhabenausführung der zuständi-

gen Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorzulegen.

 Das Bodenschutzkonzept und die bodenkundliche Baubegleitung sollen von der Planung des Bauvorha-

bens bis zum Bauabschluss bzw. zur Verwertung des Bodens, die Beachtung der Belange des Boden-

schutzes sicherstellen.

4.2 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung 

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. 
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Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Farben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutz-

mittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit 

diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Be-

hälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

4.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro 

empfohlen.

4.4 Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind au-

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung 

seiner Eigenschaften zu treffen. 

Ggf. sind die Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen) zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser 

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das Einbringen von Stoffen in  den 

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht 

zulässig.

Bauwerksteile  im Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der 

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass 

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.
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4.5 Dränung

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw. 

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Ein Anschluss an die öffentliche 

Kanalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage mengenmäßig unnötig belasten und 

deren Reinigungsleistung verringern würde.

4.6 Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-

chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 

der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-

kürzung der Frist einverstanden ist. 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-

mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

4.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich, 

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

4.8 Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung und zur Unterhaltung 

der Verkehrsflächen in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke eingegriffen werden muss, 

zum Beispiel:

 Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und 

Zubehör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschie-

denen Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstü-

cken.

 Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen werden zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinter-

betonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

 Kabelverteilerschränke zur Sicherung der Versorgung des Gebiets.
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 erforderliche Kabelverteilerschränke der Netze BW GmbH sind auf privaten Grundstücken in einem Strei-

fen von 0,5 m entlang öffentlicher Verkehrsflächen zu dulden

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern 

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

4.9 Drainagen / Entwässerung

Das Baugebiet wird teilweise im Trennsystem entwässert. Das häusliche Schmutzwasser ist dem Schmutz-

wasser-Kanal (SW-Kanal) zuzuführen. Das unverschmutzte Oberflächenwasser (Dachflächen, Hofflächen) ist 

dem Regenwasser-Kanal (RW-Kanal) zuzuführen. Aufgrund der Topographie des Baugebietes bzw. der mög-

lichen Höhenlage der Kanäle wird darauf hingewiesen, dass das Schmutzwasser der Untergeschosse unter 

Umständen nicht für alle Baugrundstücke im Freispiegel entwässert werden kann und ggf. zu pumpen ist.

Drainagen dürfen nicht an den SW-Kanal, sondern nur an den RW-Kanal angeschlossen werden.

Auch hier wird darauf hingewiesen, dass das Drainagenwasser unter Umständen aufgrund der Höhenlage 

nicht an den RW-Kanal angeschlossen werden kann, sondern ggf. andere Lösungen wie bspw. eine weiße 

Wanne auszuführen sind. 

4.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

4.10.1 Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen

Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG) sieht verschiedene Pflichten zur Installation 

von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung vor:

 beim Neubau von Nichtwohngebäuden

 beim Neubau von Wohngebäuden 

 bei einer grundlegenden Dachsanierung eines Gebäudes

 beim Neubau von Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen

Das Umweltministerium BW hat im Oktober 2021 eine Rechtsverordnung erlassen, die die Bestimmungen 

der Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplätzen konkretisiert. Die Rechts-

verordnung wird um weitere Regelungen zu den Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Wohngebäuden und 

bei grundlegenden Dachsanierungen ergänzt. 

Dachbegrünung und Photovoltaik

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist kein Ausschlusskriterium für eine Dachbegrünung, eine Photo-

voltaikanlage lässt sich mit einer Dachbegrünung kombinieren. Nach Angaben des Bundes für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND) kann durch die Kombination einer Photovoltaikanlage auf einem begrün-

ten Dach die Leistungsfähigkeit einer Anlage im Sommer sogar um bis zu 20 % erhöht werden. 
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4.11 Pflanzliste

Innerhalb des Geltungsbereichs ist bei Pflanzungen folgende Pflanzliste anzuwenden:

Pflanzliste 1: Sträucher für die Bepflanzung auf Privatgrundstücken

Die Verwendung in Sorten ist zulässig

Corylus avellana Haselnuss

Prunus spinosa Schlehe

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Carpinus betulus Hainbuche

Rosa canina Echte Hundsrose

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Sambucus racemosa Trauben-Holunder

Koniferen wie Thuja und Scheinzypressen sind nicht zulässig.

Pflanzliste 2: Bäume für die Bepflanzung auf privaten Grundstücksflächen

Die Verwendung in Sorten ist zulässig

Ainus glutinosa Schwarz-Erle

Acer platanoides Spitz- Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogel- Kirsche

Quercus robur Stieleiche

Quercus petraea Traubeneiche

Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche

Fagus sylvatica Rotbuche

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 14.10.2025 Seite 16



Bebauungsplan
„Heimatblick“
in Empfingen

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Fassung vom 14.10.2025 Seite 17

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Empfingen, den ..……………….

……………………………………………………………..
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72186 Empfingen
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info@gf-kom.de

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 14.10.2025

Bearbeiter:

Jana Gfrörer, Ramona Surgalla, Bob Rikken


